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Anlage 7: Zahlungsmodalitäten  
 
Aufgrund gesetzlicher Regelungen erfolgt die Zahlung der ungedeckten Heimkosten 
grundsätzlich auf das Konto des Pflegeheimes. Bitte legen Sie dieses Formular beim 
Pflegeheim vor und lassen Sie es ausfüllen und unterschreiben. Wünscht das Pflegeheim 
eine Überweisung der ungedeckten Heimkosten als Sie als Leistungsberechtigten, muss sich 
das Pflegeheim mit uns in Verbindung setzen. 
 
Generell werden der Barbetrag und die Bekleidungspauschale auf das Konto des 
Heimbewohners/der Heimbewohnerin überwiesen. Sollte auch hier eine Überweisung an das 
Pflegeheim erfolgen, klären Sie dies bitte mit dem Pflegeheim ab. 

 
Name Heimbewohner/in: ___________________________________  
 
Überweisung der ungedeckten Heimkosten an das Pflegeheim:  
 
Name des Kontoinhabers:  
 
Kreditinstitut:  
 
IBAN:  
 
BIC:  
 
Verwendungszweck: 
 
 
_________________________ 
Unterschrift Pflegeheim 
 
Überweisung des Barbetrages und der Bekleidungsbeihilfepauschale:  
 

☐ auf das Konto des Pflegeheims  

 

☐ auf das Konto des Betreffenden  

 
Name des Kontoinhabers:  
 
Kreditinstitut:  
 
IBAN:  
 
BIC:  
   

 __________________________     _________________________  
Bevollmächtigte/r, Betreuer/in                            Unterschrift Pflegeheim  


